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2 In Kürze

Änderung des 
Wasserwirtschaftsgesetzes

Art. 19 des Wasserwirtschaftsgeset
zes vom 18. Mai 1998 (WWG) be
grenzt die Nutzbarmachung der 
Was serkraft des Rheins auf Schaff
hauser Gebiet auf das heutige Mass. 
Insbesondere ist ein Höherstau des 
Rheins auf Schaffhauser Gebiet ver
boten. Diese Beschränkung ist kon
traproduktiv und verunmöglicht auch 
ökologisch tragbare Lösungen. Die 
Revision von Art. 19 WWG ist aus 
folgenden Gründen angezeigt und 
sinnvoll:

• Es ist wichtig, dass auch im Kan
ton Schaffhausen die haushälteri
sche Nutzung der Energie und die 
Produktion von erneuerbaren 
Ener gien gezielt gefördert und 
gesteigert werden. Eine ökolo
gisch tragbare Steigerung der 
Wasserkraftnutzung des Rheins 
kann einen namhaften Beitrag zur 
Erreichung der angestrebten Ziele 
der Energiewende leisten. Eine 
durch einen moderaten Höherstau 
mögliche verstärkte Nutzung der 
Wasserkraft entspricht den ener
giepolitischen Zielen und den 
An strengungen für einen geord
neten Ausstieg aus der Kernener
gie. Art. 19 WWG in seiner heuti
gen Form steht all dem entgegen. 
 

• Gegenwärtig ist Art. 19 WWG 
unklar formuliert; Abs. 1 be
schränkt die Nutzbarmachung der 
Wasserkraft des Rheins generell 
auf das heutige Mass der Aus
nützung. Abs. 2 der Bestimmung 
lässt zwar eine technisch bessere 
Ausnutzung zu, die Frage, was 
als technisch bessere Ausnutzung 
gilt, ist indes unklar. Diese Inter
pretationsunsicherheit und das 
generelle Verbot eines Höherstaus 
stehen einer allfälli gen ökologisch 
tragbaren Steige rung der Was ser
kraftnutzung des Rheins entge
gen.  

• Ein generelles Verbot eines Hö
her staus des Rheins ist unnötig. 
Der Schutz des Rheins ist auch 
ohne den gegenwärtigen Art. 19 
WWG ausreichend sichergestellt. 
Diverse Bundesgesetze schützen 
die ökologischen Funktionen des 
Rheins (Bundesgesetz über die 
Nutzbarmachung der Wasser
kräfte, Bundesgesetz über den 
Schutz der Gewässer, Bundes
gesetz über den Umweltschutz, 
Bundesgesetz über die Fischerei). 
Beispielsweise bestehen strenge 
Vorgaben zur Restwassermenge 
und zur Fischdurchgängigkeit.  
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• Die Revision des Wasserwirt
schaftsgesetzes schafft daher 
Rechts und Planungssicherheit. 
Die Ergebnisse einer vom Kanton 
Schaffhausen durchgeführten 
Vor studie zeigen, dass ein ökolo
gisch tragbarer, moderater Höher
stau nicht grundsätzlich ausge
schlossen ist. Weitere Detail stu
dien zur ökologischen Trag bar keit 
obliegen den Kraftwerkbe trei bern. 
Kostenintensive Detail pla nun gen 
und Abklärungen recht ferti gen 
sich indessen nicht, so lange ein 
Höherstau katego risch ausge
schlos sen ist und keine sichere 
Rechtsgrundlage besteht. 

Die Begrenzung der Nutzbarma
chung der Wasserkraft des Rheins 
auf das heutige Ausmass und das 
generelle Verbot des Höherstaus 
sind deshalb so anzupassen, dass 
der Rhein unter der Voraussetzung 
der ökologischen Tragbarkeit sowie 
unter Einhaltung von Rahmenbe din
gungen begrenzt und moderat bes
ser ausgenutzt werden darf. Der 
Kan tonsrat hat der Änderung des 
Wasserwirtschaftsgesetzes am 
2. De zember 2013 daher mit 44 zu 5 
Stimmen zugestimmt und sie mit 46 
zu 0 Stimmen der obligatorischen 

Volks abstimmung unterstellt. Er 
emp fiehlt Ihnen, sehr geehrte 
Stimm bürgerinnen und Stimmbürger, 
der Änderung des Wasserwirt
schafts  gesetzes ebenfalls zuzu stim
men.
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1. Ausgangslage

Gemäss Art. 19 WWG ist die Nutz
bar machung der Wasserkraft des 
Rheins auf Schaffhauser Gebiet 
grundsätzlich auf das heutige Mass 
der Ausnützung beschränkt (Abs. 1).  
Eine technisch bessere Ausnützung 
der Wasserkraft ohne Höherstau des 
Rheins ist jedoch zulässig (Abs. 2). 
Art. 19 Abs. 1 geht auf eine am 
22. April 1969 eingereichte Volks
initiative zurück. Die Volksinitiative 
bewirkte, dass ein damaliges Ge
such des Kraftwerks Schaffhausen 
für einen Höherstau zurückgezogen 
und im Gegenzug am 1. Februar 
1970 der Gegenvorschlag des Kan
tonsrats (damals Grosser Rat) vom 
Stimmvolk angenommen wurde. 
Anlässlich der Ersetzung des Geset
zes über die Gewässer durch das 
heutige Wasserwirtschaftsgesetz 
erwies sich das generelle Verbot 
eines Höherstaus des Rheins erneut 
als umstritten. Ein Antrag um ersatz
lose Streichung von Art. 19 WWG 
wurde indessen mit 37 zu 25 Stim
men abgelehnt. Somit ist bis heute 
die Stauquote von 390,8 Meter über 
Meer beim Pegel Schifflände mass
gebend. Mit dem Postulat Nr. 
2011/3 vom 5. April 2011 forderten 
Kantonsrat Martin Kessler und 
Mitunterzeichnende den Regie

rungs rat auf, dem Kantonsrat Be
richt und Antrag über die Änderung 
des Wasserwirtschaftgesetzes und 
allenfalls weiterer Gesetze zu er stat
ten mit dem Ziel, durch Erhöhung 
des Wasserstands oberhalb des 
Kraftwerks die Leistung des Kraft
werks Schaffhausen AG unter Be
ach tung ökologischer Kriterien zu 
erhöhen. Das Postulat wurde mit 55 
zu 0 Stimmen an den Regierungsrat 
überwiesen.

2.  Leitlinien und Massnahmen der 
kantonalen Energiepolitik 2008 
bis 2017

Der Regierungsrat hat in seinen 
«Leitlinien und Massnahmen der 
kantonalen Energiepolitik 2008 bis 
2017» verbindliche Ziele im Bereich 
der erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz für den Kanton 
Schaffhausen festgelegt. Nach der 
durch Erdbeben und Tsunami aus
ge lösten Nuklearkatastrophe in 
Japan hat der Regierungsrat seine 
bereits früher formulierten energie
politischen Zielsetzungen für den 
energiepolitischen Umstieg noch 
höher gesetzt und sich für einen ge
ordneten Ausstieg aus der Kernener
gie ausgesprochen. Der Stossrich
tung dieser Strategie hat der Kan
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tons rat am 3. September 2012 mit 
45 zu 9 Stimmen zugestimmt. Die 
Umorientierung in der Energiepro
duk tion bedarf allerdings erheblicher 
Anstrengungen und gezielter Investi
tionen. Dies gilt insbesondere für 
den Ausbau der bestehenden Netze 
und für die Schaffung der erforder li
chen alternativen Stromproduktions
ka pa zitäten, insbesondere mit Wind, 
Sonne, Wasser und Biomasse. Der 
Umbau der Energieversorgung hat 
zudem auf eine möglichst markt ge
rechte und kostengünstige Weise zu 
erfolgen. Dazu bedarf es nicht nur 
gemeinsamer Anstrengungen, son
dern dies erfordert auch den Willen 
zum Ausgleich unterschiedlicher 
(ökologischer) Interessen. Neben der 
Steigerung der Energieeffizienz müs
sen bestehende Anlagen zur Erzeu
gung und zur Verteilung von Strom 
optimiert und gleichzeitig neue Mög
lichkeiten genutzt werden. Dazu 
zählt vor allem der Ausbau der Nut
zung erneuerbarer Energien. Ohne 
eine verstärkte Ausschöpfung der 
Wasserkraft, der Windkraft, der Son
nenenergie, der Biomasse und auch 
der Erdwärme kann die Kern energie 
nicht innerhalb des vorgege be nen 
Zeitrahmens kompensiert werden. 
Diese Voraussetzungen können je
doch nur dann erfüllt wer den, wenn 
die dazu notwendigen ener gie poli ti

schen Weichen stel lun gen zeit ge
recht er folgen und die damit ver
bundenen Projekte auch tatsächlich 
realisiert werden. 

Im Kanton Schaffhausen soll die 
haus hälterische Nutzung der Energie 
und die Produktion von erneuer ba
ren Energien auf gezielte Weise ge
fördert und gesteigert werden. Eine 
ökologisch tragbare Steigerung der 
Wasserkraftnutzung des Rheins 
kann dabei einen namhaften Beitrag 
zur Erreichung der angestrebten 
Ziele leisten. Eine durch einen mo
de raten Höherstau mögliche ver
stärkte Nutzung der Wasserkraft 
entspricht damit den energiepo liti
schen Zielen beziehungsweise den 
«Leitlinien und Massnahmen der 
kantonalen Energiepolitik 2008 bis 
2017» und den Anstrengungen für 
einen geordneten Ausstieg aus der 
Kernenergie.

3. Vorstudie zur Machbarkeit 
eines allfälligen Höherstaus  
des Rheins 

Nach Überweisung des er wähn ten 
Postulats wurde eine Ar beitsgruppe 
mit der Erarbeitung einer Vorstudie 
zur Machbarkeit eines allfälligen 
Höherstaus des Rheins beim Kraft
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werk Schaffhau sen beauftragt. Die
ser Arbeitsgruppe gehörten neben 
Behördenvertretern auch die Um
welt verbände Rheinau bund, WWF
Sektion Schaffhausen und kanto na
ler Fischereiverband Schaffhausen 
an. Das nötige Fach wissen im Be
reich Wasserkraftnut zung wurde 
durch externe Fach inge nieure abge
deckt. Die Vorstudie zur Machbarkeit 
einer Stauerhöhung beim Kraftwerk 
Schaffhausen unter sucht die Aus
wir kungen eines all fäl ligen Höher
staus innerhalb der be ste henden 
Konzessionstrecke des Kraftwerks 
Schaffhausen. Diese hat eine Länge 
von 14,14 Kilometern und erstreckt 
sich vom Eisensteg FlurlingenNeu
hausen (zirka 1,5 Kilo meter unter
halb des Kraftwerk wehrs) bis zur 
sogenannten Blei che (zirka 800 
Meter unterhalb des Res taurants 
Schupfen).

Die Vorstudie kommt zum Ergebnis, 
dass ein Höherstau auf jeden Fall 
voraussetzt, dass Art. 19 WWG re
vidiert wird und ein Höherstau nicht 
per se unzulässig ist. Ferner muss 
ein Höherstau im Rahmen einer 
Kon zessionsanpassung vom Bund 
als Konzessionsbehörde genehmigt 
werden. Die Ergebnisse der Vor stu
die zeigen, dass ein Höherstau 
grund sätzlich machbar ist. Die Stu

die nennt die Voraussetzungen, die 
für die Realisierbarkeit gegeben sein 
müssen: 1. Die Stauwurzel muss 
sich innerhalb der heutigen Kon zes
sionsstrecke bewegen; 2. Eine Be
einträchtigung der Schaaren wies 
durch einen Höherstau muss durch 
ein saisonal abflussabhängi ges, 
höhenvariables Stauregime aus ge
schlossen werden; 3. Eine Beein
trächtigung der noch teilweise 
dynamischen Fliessstrecke (obere 
Hälfte heutige Konzessionsstrecke, 
Schupfen bis Höhe Katharinental) 
und der Äschenlaichgebiete von 
nationaler Bedeutung muss ausge
glichen werden; 4. Eine Beeinflus
sung von Gebäuden und Anlagen 
durch ansteigendes Grundwasser 
muss vermieden werden.

Gemäss der Vorstudie resultiert bei 
einem ganzjährigen Höherstau von 
40 cm eine Mehrproduktion von 
jährlich rund 8 GWh. Dies entspricht 
etwa 5 Prozent der heutigen ganz
jährigen Stromproduktion der Kraft
werk Schaffhausen AG von 165 
GWh beziehungsweise dem jährli
chen Stromverbrauch von zirka 
2'000 Haushaltungen (Strom ver
brauch im Kanton Schaffhausen ca. 
530 GWh/Jahr). Die Studie zeigt 
aber auch allfällige Auswirkungen 
eines Höher staus auf die Fliess
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dyna mik des Rheins, auf die Fauna, 
auf den Fisch bestand, auf den 
Land schafts schutz und die Natur
schutzgebiete. Prinzipiell ist es mög
lich, einen Hö herstau abflussabhän
gig, ohne zu sätzliche Beeinträchti
gung von bis her freien Fliesswasser
strecken zu regeln (variabler Stau pe
gel je nach Wasserabflussmenge) 
und damit die ökologischen Aus
wirkungen auf ein Minimum zu be
grenzen. Das vorhan dene Potenzial 
von 8 GWh/J lässt sich damit nur, 
aber immerhin zum Teil nutzen. 

Die tatsächliche Machbarkeit eines 
Höherstaus kann aufgrund der Er
kenntnisse aus der vorliegenden 
Stu die indessen noch nicht ab
schlies send beurteilt werden. Ver
schiedene Punkte setzen vertieftere 
Abklärungen voraus. Dabei liegt die 
Priorität auf den Fragen der Konzes
sionsanpassung, der allfälligen Be
einträchtigung der Schaarenwies 
sowie des ansteigenden Grundwas
serpegels. Die Klärung dieser Fra
gen ist entscheidend, ob und in wel
chem Umfang ein «Projekt Höher
stau» tatsächlich machbar ist. Die 
abschliessende Beurteilung der 
Realisierbarkeit ist zudem von der 
Wirtschaftlichkeit abhängig. Diese 
Frage müsste letztlich von der Kraft
werk Schaffhausen AG detaillierter 

un ter sucht, beurteilt und beantwor
tet werden. Sofern Art. 19 WWG – 
wie vorliegend vorgeschlagen – ent
spre chend angepasst ist, erachtet 
es der Regierungsrat als sinnvoll, 
wenn die Machbarkeit für einen 
Höherstau weiter geprüft wird. 

4. Wasserkraftnutzungsstrategie

Zur Konkretisierung der zukünftigen 
Energiepolitik der nächsten 20 Jahre 
hat der Regierungsrat eine «Stra te
gie zur Nutzung der Wasserkraft im 
Kanton Schaffhausen» (Wasser kraft
nutzungsstrategie) erarbeiten lassen. 
Die Arbeiten dazu wurden der Ar
beits gruppe übertragen, die bereits 
die Vorstudie zur Machbar keit Stau
erhöhung und die Poten zial studie 
Wasserkraft erarbeitet hat. Als 
Grund lage dienten die Ergeb nis se 
der vorstehend erwähnten Stu dien. 
Die Wasserkraftnutzungs stra tegie 
legt fest, wo und wie die Was ser
kraft im Kanton Schaffhausen zu
künftig genutzt werden soll. Die 
Wasserkraftnutzungsstrategie zeigt 
die Stossrichtung auf, die die zu
stän digen Behörden und Instituti
onen einzuschlagen haben. Die 
Strategie legt die Ziele fest, die der 
Kanton Schaffhausen als Konzes
sions, Aufsichts und Fachbehörde 
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verfolgt, und schlägt Massnahmen 
vor, die zu ergreifen sind.

Die heutige Wasserkraftnutzung be
schränkt sich im Kanton Schaffhau
sen auf den Rhein und die Wutach. 
Neben dem Kraftwerk Schaffhausen 
(inklusive dem Pumpspeicherwerk 
Engeweiher), den Kraftwerken Neu
hau sen am Rheinfall und Wunder
klingen nutzen auch die Kraftwerke 
Eglisau und Rheinau Schaffhauser 
Fliessgewässer. Weitere Wasser
kraftnutzungen bestehen zurzeit 
nicht. Die mit den heutigen Wasser
kraftanlagen jährlich produzierte 
Energiemenge entspricht etwa 50 
Prozent des Stromverbrauchs des 
Kantons Schaffhausen. Im Kanton 
Schaffhausen sollen die vorhan de
nen Ressourcen der Wasserkraft im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
nachhaltigen Entwicklung schwer
punktmässig bei den Gewässern 
Rhein und Wutach konzentriert wer
den. In erster Linie sollen die beste
henden Nutzungen gezielt ausge
baut werden. Neue Wasser kraft nut
zungen sollen nur an den Standorten 
gefördert werden, die sich unter Be
rücksichtigung von technischen und 
ökologischen As pekten und auf
grund ihres erhöhten Potenzials tat
sächlich eignen. Der Kanton Schaff
hau sen muss gestützt auf Art. 38 

des Gewässerschutz ge setzes des 
Bundes gezielt Gewässer revitali sie
ren sowie als naturnahe Lebens 
und Erholungsräume auf werten und 
sichern. Aufgrund des sehr beschei
denen Potenzials sowie der zahlrei
chen übergeordneten Schutzanlie
gen ist die Nutzung der Wasserkraft 
im Kanton Schaffhau sen in kleineren 
Gewässern als dem Rhein und der 
Wutach nicht in Be tracht zu ziehen.

Der Regierungsrat schlägt zur ver
stärkten Nutzung der Wasserkraft im 
Kanton Schaffhausen neun konkrete 
Massnahmen vor. Mit den in der 
Wasserkraftnutzungsstrategie er
wähnten Massnahmen könnte ein 
zusätzliches Potenzial von rund 67 
GWh/J realisiert werden. Dies ent
spricht immerhin 12,5 Prozent des 
Stromverbrauchs des Kantons 
Schaffhausen. Die Massnahmen 
sollen schrittweise umgesetzt wer
den. Sämtliche Massnahmen be
schränken sich auf Rhein und Wut
ach. Neben der vorliegenden Re visi
on von Art. 19 WWG stehen dabei 
Ausbaumassnahmen bei bestehen
den Kraftwerken und Neu baumass
nahmen im Vordergrund. Die gröss
ten Potenziale bestehen in einem 
moderaten Höherstau beim Kraft
werk Schaffhausen sowie einem 
Neubau eines zusätzlichen Rhein
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fallkraftwerkes. Beide Mass nahmen 
wären unter dem beste hen den Art. 
19 WWG nicht möglich.

5. Gründe für die Revision von  
Art. 19 WWG

Eine eingehende Prüfung von kon
kre ten Massnahmen zur Steigerung 
der Wasserkraftnutzung des Rheins 
macht nur Sinn, wenn von Gesetzes 
wegen keine grundsätzliche Begren
zung auf das heutige Mass der Aus 
nützung besteht. Die im Postulat 
«Wasserkraft besser nutzen – Rhein 
höher stauen» erhobene Forderung 
nach einer Anpassung des absolu
ten, ausnahmslosen Verbots eines 
Höherstaus des Rheins ist daher 
berechtigt. Die vorgeschlagene Re
vi sion von Art. 19 WWG wird keine 
negativen Folgen verursachen und 
ist aus folgenden Gründen angezeigt 
und sinnvoll:

• Im Kanton Schaffhausen soll die 
haushälterische Nutzung der 
Ener gie und die Produktion von 
erneuerbaren Energien auf geziel
te Weise gefördert und gesteigert 
werden. Eine ökologisch tragbare 
Steigerung der Wasserkraftnut
zung des Rheins kann einen nam
haf ten Beitrag zur Erreichung der 
angestrebten Ziele der Energie

wende leisten. Eine durch einen 
moderaten Höherstau mögliche 
verstärkte Nutzung der Wasser
kraft entspricht damit den ener
gie politischen Zielen und den 
An strengungen für einen geord
ne ten Ausstieg aus der Kernener
gie. Art. 19 WWG in seiner heuti
gen Form steht all dem entgegen. 

• Gegenwärtig ist Art. 19 WWG 
un klar formuliert; Abs. 1 be
schränkt die Nutzbarmachung der 
Wasserkraft des Rheins generell 
auf das heutige Mass der Aus
nützung. Abs. 2 der Bestimmung 
lässt zwar eine technisch bessere 
Ausnutzung ohne Höherstau zu, 
die Frage, was als tech nisch bes
sere Ausnutzung gilt, ist indessen 
nicht klar. Diese For mulierung 
macht nicht hinlänglich deutlich, 
ob zusätzliche An la gen (beispiels
weise Strö mungs turbinen) prin
zipiell mög lich wären oder nicht. 
Diese Inter pretationsunsicherheit 
und das ge nerelle Verbot eines 
Höherstaus stehen einer allfälli
gen ökologisch tragbaren Steige
rung der Wasser kraftnutzung des 
Rheins entgegen. 

• Die Revision von Art. 19 WWG 
verursacht keine Kosten. Im Ge
gen teil: Sollte eine Steigerung der 
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Wasserkraftnutzung ökologisch 
vertretbar sein und eine entspre
chende Neukonzessionie rung 
letztlich realisiert werden, würde 
sich der vor Ort produzierte Mehr
ertrag erneuerbarer Energie für 
die öffentliche Hand finanziell 
loh nen. Durch eine Änderung von 
Art. 19 WWG können zusätzliche 
Einnahmen an Wasserzinsen er
zielt werden. 

• Ein generelles Verbot eines Hö
her staus des Rheins ist unnötig. 
Der Schutz des Rheins ist prin
zipiell auch ohne Art. 19 WWG 
ausreichend sichergestellt. Diver
se Bundesgesetze schützen die 
ökologischen Funktionen des 
Rheins (Bundesgesetz über die 
Nutzbarmachung der Wasser
kräfte, Bundesgesetz über den 
Schutz der Gewässer, Bundes
gesetz über den Umweltschutz, 
Bundesgesetz über die Fischerei). 
Beispielsweise bestehen strenge 
Vorgaben zur Restwassermenge 
und zur Fischdurchgängigkeit. 
Auch haben Energieerzeugungs
an la gen ab 5 MW installierter 
Leis tung im Zusammenhang mit 
einer Konzessionsänderung ein 
Umweltverträglichkeitsprü fungs
verfahren (UVP) zu durchlaufen. 
Ferner sind die Umweltverbände 

kraft Bundesrecht legitimiert al
len falls Rechtsmittel gegen ihres 
Erachtens zu leichtfertig erteilte 
Verfügungen und Beschlüsse zu 
erheben. Ein zusätzliches, aus
nahmsloses Verbot der Ausbau
vorhaben im Bereich der Wasser
kraft durch die kantonale Gesetz
gebung ist nicht erforder lich. 

• Das Höherstauverbot ist kontra
pro duktiv und verunmöglicht all
fällige ökologisch tragbare Lösun
gen. Sofern es möglich ist, inner
halb der bestehenden Konzes
sions strecke vorhandenes Was
serkraftpotenzial mit einem be
grenzten, abflussabhängigen Hö
herstau (variabler Staupegel je 
nach Wasserabflussmenge) ohne 
Beeinträchtigung der bisher frei 
fliessenden Gewässerstrecke zu 
nutzen, sollte dies nicht verboten 
sein. 

• Die Ergebnisse einer vom Kanton 
Schaffhausen durchgeführten 
Vorstudie zeigen, dass ein ökolo
gisch tragbarer, moderater Höher
stau nicht grundsätzlich ausge
schlossen ist. Es wird eingewen
det, dass zuerst weitere Mach
bar keitsabklärungen durchgeführt 
werden sollten, bevor das WWG 
revidiert wird. Der Kanton wird 

Zur Sache



11

in dessen keine weiteren Abklä run
gen mehr treffen. Dies obliegt den 
Kraftwerkbetreibern. Diese wer den 
keine kostenintensiven Detail
planungen und Abklärungen tref
fen, solange keine sichere Rechts
grundlage besteht. Die Revision 
des Wasserwirtschafts gesetzes 
schafft daher Rechts und Pla
nungs sicherheit. Solange ein 
Höherstau kategorisch ausge
schlossen ist, rechtfertigen sich 
keine zusätzlichen Kosten für 
teure Studien. 

6. Erläuterungen zum neuen  
Art. 19 WWG

Neu soll Art. 19 WWG wie folgt lau
ten:

1. Die Nutzbarmachung der Wasser
kraft des Rheins auf Schaffhauser 
Gebiet wird auf das heutige Mass 
der Ausnützung beschränkt. Vor
be halten bleibt Absatz 2. 

2. Zulässig ist im Rahmen der Um
welt und Gewässerschutzgesetz
gebung:
a) eine bessere Ausnützung ohne 

Höherstau des Rheins;
b) ein Höherstau innerhalb der 

bisherigen Konzessionsstrecke.

3. Die Verleihung, Änderung, Er
neue rung und Übertragung von 
Wasserrechtskonzessionen über  
1 Megawatt Bruttoleistung unter
steht dem fakultativen Referen
dum. 

4. Der Kantonsrat genehmigt die 
Stellungnahmen des Kantons zur 
Verleihung, Änderung, Erneue
rung und Übertragung von Was
serrechtskonzessionen des 
Bundes.

Die Nutzbarmachung der Wasser
kraft des Rheins bleibt wie bisher im 
Grundsatz auf das heutige Mass be
schränkt. Hingegen sollen die Aus
nah men erweitert werden. In Abs. 2 
werden die Ausnahmen formuliert, 
die jedoch nur unter Einhaltung der 
geltenden Umwelt und Gewäs ser
schutzgesetzgebung möglich sind. 
Der Ausdruck technisch bes se re 
Ausnützung im bisherigen Abs. 1 
führte zu unnötigen Interpreta tions
schwierigkeiten und soll des halb 
nicht weiter verwendet werden. Eine 
bessere Ausnützung ohne Hö her
stau soll daher möglich sein. Ein 
Höherstau ist hingegen nur innerhalb 
der bisherigen Konzessionstrecke 
des Kraftwerks Schaffhausen mög
lich. Mit dieser Formulierung wird 
sichergestellt, dass bisher frei flies
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sen de Gewässerstrecken durch ei
nen Höherstau nicht tangiert wer
den. Mögliche Auswirkungen zeigt 
die Machbarkeitsstudie auf. Der auf
grund der Rahmenbedingung defi ni
tiv realisierbare Höherstau muss 
allerdings im Rahmen von zusätz li
chen Untersuchungen noch ermittelt 
werden. Er wird voraussichtlich we
niger als 40 cm betragen und ab
hängig von der Wasserführung des 
Rheins variabel geführt werden. Mit 
den neuen Abs. 3 und 4 werden die 
Volksrechte beziehungsweise die 
parlamentarische Mitwirkung ausge
baut. Die Verleihung, Änderung, Er
neuerung und Übertragung von 
Was  serrechtskonzessionen über 1 
Megawatt Bruttoleistung untersteht 
dem fakultativen Referendum. Zu
dem hat der Kantonsrat die Stel
lung nahmen des Kantons zur Verlei
hung, Änderung, Erneuerung und 
Übertragung von Wasserrechts kon
zessionen des Bundes zu genehmi
gen.

Zur Sache
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Eine klare Mehrheit des Kantons ra ts 
sprach sich für die Revision von Art. 
19 WWG aus. Für sie ist der Rhein 
durch die bestehende Um welt und 
Gewässerschutzgesetz ge bung des 
Bundes grundsätzlich aus reichend 
geschützt. Angesichts der seit der 
Einführung des Verbots des Höher
staus stark veränderten Rahmen
bedingungen und im Inter es se einer 
nachhaltigen Energie ge win nung aus 
erneuerbaren Energien sollte die 
Wasserkraft des Rheins im Rahmen 
der Umwelt und Gewäs ser schutz
gesetzgebung besser ge nutzt wer
den können. Die Revision des Was
ser wirtschaftsgesetzes schafft 
Rechts und Planungssi cher heit. Die 
Nutzbarmachung der Wasserkraft 
des Rheins soll soweit möglich sein, 
als dies sinnvoll, mach bar und um
weltverträglich ist. Insbesondere ist 
das generelle Ver bot des Höher
staus so anzupassen, dass der 
Rhein unter der Vorausset zung der 
ökologischen Tragbarkeit besser 
ausgenutzt und moderat höher ge
staut werden darf. 

Eine Minderheit im Kantonsrat 
sprach sich gegen die Vorlage aus. 
Sie begründete ihre Position im We
sentlichen damit, dass die Nutzbar
machung der Wasserkraft des 
Rheins unverändert auf das heutige 

Mass beschränkt bleiben solle, da 
eine erhöhte Nutzbarmachung nicht 
im Interesse der Fischpopulation sei. 
Zudem sei mit der Revision von Art. 
19 des Wasserwirtschaftsgesetzes 
ein neues Kraftwerk in der Nähe des 
Rheinfalls nicht mehr ausgeschlos
sen. Es sei sinnvoller, die Energie
wen de mit unumstrittenen Projekten 
voranzutreiben und es bestehe kein 
Grund, das Wasserwirtschaftsgesetz 
anzupassen, bevor die Energie wirt
schaft nicht ein allfälliges neues 
Kraft  werkprojekt ausgearbeitet 
habe. 

Der Kantonsrat hat der Änderung 
von Art. 19 des Wasserwirtschafts
gesetzes am 2. Dezember 2013 mit 
44 zu 5 Stimmen zugestimmt und 
sie mit 46 zu 0 Stimmen der obliga
tori schen Volksabstimmung unter
stellt. Er empfiehlt Ihnen, sehr ge
ehrte Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger, der Änderung des Wasser
wirt  schafts gesetzes ebenfalls zuzu
stim men.

Im Namen des Kantonsrats

Der Präsident:
Martin Kessler

Die Sekretärin:
Janine Rutz
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Wasserwirtschaftsgesetz 14-26

Änderung vom 2. Dezember 2013 

Der Kantonsrat Schaffhausen  

beschliesst:  

I.
Das Wasserwirtschaftsgesetz vom 18. Mai 1998 1) wird wie folgt 
geändert: 

Art. 19 
1 Die Nutzbarmachung der Wasserkraft des Rheins auf Schaffhau-
ser Gebiet wird auf das heutige Mass der Ausnützung beschränkt. 
Vorbehalten bleibt Absatz 2. 
2 Zulässig ist im Rahmen der Umwelt- und Gewässerschutzgesetz-
gebung: 
a) eine bessere Ausnützung ohne Höherstau des Rheins; 
b) ein Höherstau innerhalb der bisherigen Konzessionsstrecke. 
3 Die Verleihung, Änderung, Erneuerung und Übertragung von 
Wasserrechtskonzessionen über 1 Megawatt Bruttoleistung unter-
steht dem fakultativen Referendum. 
4 Der Kantonsrat genehmigt die Stellungnahmen des Kantons zur 
Verleihung, Änderung, Erneuerung und Übertragung von Wasser-
rechtskonzessionen des Bundes. 

II.
1 Dieses Gesetz untersteht dem Referendum. 
2 Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Das Gesetz ist im Amtsblatt zu veröffentlichen und in die kantona-
le Gesetzessammlung aufzunehmen. 
 
Schaffhausen, 2. Dezember 2013 Im Namen des Kantonsrats  
 Der Präsident:  
 Richard Bührer 
 

 Die Sekretärin: 
 Janine Rutz 
 

Fussnoten: 
1) SHR 721.100. 

 


